
Samtgemeinde Bardowick 

49. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Teilplan Bardowick 

Landkreis Lüneburg 

 

 

 

Begründung mit Umweltbericht 

  

 

Verfahrensstand nach BauGB 

 

 

Paperbarg 4 
23843 Bad Oldesloe 
Tel.: 04531 / 67 07 - 0  
Fax: 04531 / 67 07 - 79 
E-Mail oldesloe@gsp-ig.de 
Internet: www.gsp-ig.de § 3(1) 

 

§ 4(1) 

 

§ 3(2) 

 

§ 4(2) 

 

§ 4a(3) 

 

§ 10 

Stand: 13.04.2023 

      

mailto:oldesloe@gsp-ig.de


Begründung zur 49. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bardowick – Teilplan Bardowick 

 

 
2 

 Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Allgemeines ............................................................................................................................. 4 

2 Gebietsbeschreibung: Größe und Standort in der Gemeinde sowie vorhandene Nutzung .......... 5 

3 Anlass und Ziel der Planung ..................................................................................................... 5 

4 Rechtliche Rahmenbedingungen, übergeordnete planerische Vorgaben ................................... 6 

4.1 Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen 2022 ................................................ 6 

4.2 Regionales Raumordnungsprogramm in der Fassung der 1. Änderung 2010 ......................................... 7 

4.3 Derzeit wirksamer Flächennutzungsplan (1993) ..................................................................................... 9 

5 Prüfung möglicher Standortalternativen .................................................................................. 9 

6 Darstellungen der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes ................................................... 11 

7 Nachrichtliche Übernahme ..................................................................................................... 12 

8 Verkehrserschließung ............................................................................................................. 12 

9 Ver- und Entsorgung ............................................................................................................... 12 

10 Altlasten, Archäologie, Kampfmittel ........................................................................................ 13 

11 Einleitung in den Umweltbericht ............................................................................................. 14 

11.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes ............................................ 14 

11.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, 

die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei 

der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden: ..................................................................... 14 

12 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen ...................................... 18 

12.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), 

einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden . 18 

12.1.1 Schutzgut Fläche .............................................................................................................................. 18 

12.1.2 Schutzgut Boden .............................................................................................................................. 18 

12.1.3 Schutzgut Wasser ............................................................................................................................ 19 

12.1.4 Schutzgut Pflanzen .......................................................................................................................... 20 

12.1.5 Schutzgut Tiere ................................................................................................................................ 21 

12.1.6 Schutzgut Klima/Luft ....................................................................................................................... 22 

12.1.7 Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild ............................................................................................ 22 

12.1.8 Natura 2000-Gebiete ....................................................................................................................... 23 

12.1.9 Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt .................................................. 23 

12.1.10 Kulturgüter und sonstige Sachgüter ................................................................................................ 23 



Begründung zur 49. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bardowick – Teilplan Bardowick 

 

 
3 

 Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

12.1.11 Wirkungsgefüge ............................................................................................................................... 23 

12.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 

Planung……………………… ......................................................................................................................... 23 

12.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung ......................... 24 

12.4 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung ............ 26 

13 Anderweitige Planungsmöglichkeiten ..................................................................................... 26 

14 Zusätzliche Angaben ............................................................................................................... 27 

15 Weiteres Vorgehen ................................................................................................................. 27 

16 Quellenverzeichnis ................................................................................................................. 28 

17 Billigung ................................................................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Begründung zur 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büchen 

 

 
4 

 Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

Teil I: Begründung 

1 Allgemeines 
Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Bardowick hat in seiner Sitzung am 05.12.2022 den 

Aufstellungsbeschluss zur 49. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilplan Bardowick gefasst. Der 

Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht. 

Die 49. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bardowick schafft in Verbindung mit 

der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 55 „Auf dem Wandel-West“ mit Teilän-

derung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 47 die planungsrechtliche Voraussetzung, um 

dem innerhalb des bestehenden Gewerbegebietes bereits ansässigen Unternehmen der NHU Europe 

GmbH eine dringend erforderliche Betriebserweiterung zu ermöglichen. 

Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bardowick stellt die Fläche des Vorha-

bengebietes als öffentliche Grünfläche dar. Um das geplante Vorhaben entsprechend umsetzen zu 

können, ist eine Änderung des derzeit wirksamen Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Die 49. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bardowick wird gemäß § 8 Abs. 3 

BauGB im Parallelverfahren mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 55 des Flecken Bardo-

wick aufgestellt. Die Samtgemeinde Bardowick folgt mit der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes 

dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB.  

Die Aufstellung erfolgt nach dem Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-

ber 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 6) geändert worden ist, der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-

verordnung - BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist, der 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichen-

verordnung) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, der Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der 

Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46) zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. 

September 2022 (Nds. GVBl. S. 578) sowie dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz 

(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 24.10.2019 (Nds. GVBI. S. 309). 

 

Stand des Verfahrens 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die 49. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes wurde im Rahmen einer Auslegung in der Zeit vom …. bis einschließlich ….  inklu-

sive der Bereitstellung der Unterlagen im Internet durchgeführt. Durch das Verfahren nach § 3 Abs. 1 

BauGB wurde die Öffentlichkeit frühzeitig über die Inhalte der Planung informiert und konnte sich hin-

sichtlich vorhandener Anmerkungen und Bedenken zu dem vorgestellten Vorhaben äußern. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB für die 49. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde in der Zeit vom … bis … durchgeführt. 
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Das Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB dient der Sondierung (sog. Scoping), indem Behörden und sons-

tigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit gegeben wird, sich zum erforderlichen Umfang und 

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Die eingegangenen planungsrelevanten Stellung-

nahmen und Hinweise wurden geprüft und gegebenenfalls im weiteren Planungsprozess berücksich-

tigt. 

Am ….. wurde durch den Samtgemeindeausschuss der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss der 49. Än-

derung des Flächennutzungsplanes gefasst. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde am … ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom …. aufgefordert, 

ihre Stellungnahme abzugeben. Die Öffentlichkeit und die Behörden und Träger öffentlicher Belange 

hatten gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit, ihre Anregungen und Hinweise zur 

Planung im Zeitraum vom … bis … abzugeben. 

Gemäß §§ 1 und 1a sowie 2 und 2a BauGB ist eine Umweltprüfung durchzuführen, deren Ergebnisse 

in einem Umweltbericht (UB) dokumentiert werden; der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil 

dieser Begründung (Teil II). Mit dieser Arbeit wurde das Büro GSP Gosch & Priewe Ingenieurgesell-

schaft mbH, Paperbarg 4, 23843 Bad Oldesloe, beauftragt. 

2 Gebietsbeschreibung: Größe und Standort in der Gemeinde sowie vorhandene Nutzung 

Bardowick ist eine Gemeinde im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen und eine von sieben Mitglieds-

gemeinden der Samtgemeinde Bardowick. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 55 liegt am südwestlichen Sied-

lungsrand des Flecken Bardowick, unmittelbar nordöstlich der Autobahn 39 (A 39). Das Vorhabenge-

biet stellt eine Erweiterung des südlich angrenzenden Gewerbebetriebes NHU Europe GmbH, welcher 

Bestandteil des Gewerbegebietes entlang der Daimlerstraße ist. 

Der Geltungsbereich liegt: 

- östlich der Bundesautobahn 39, 

- nördlich der „Daimlerstraße“, 

- westlich des Baugebiets „Heereskamp“ („Weberkamp“ und „Auf dem Wandel“) 

- sowie südlich der Kreisstraße 32 („Bahnhofstraße“) 

Die Lage des Plangebietes kann dem dieser Begründung vorausgehenden Lageplan entnommen wer-

den. 

Das Gebiet umfasst eine Größe von ca. 2,1 ha. 

3 Anlass und Ziel der Planung 

Innerhalb des bestehenden Gewerbegebietes ist das Unternehmen NHU Europe GmbH angesiedelt. 

Zum Ausbau des Standortes in Bardowick aufgrund der Erweiterung des Warensortiments und zur Auf-

rechterhaltung der Lieferfähigkeit wegen der komplexeren Lieferketten ist eine deutliche Erweiterung 

der Lagerkapazitäten erforderlich. 
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Das bestehende Betriebsgelände wurde in der Vergangenheit bereits kontinuierlich nachverdichtet 

und in Teilbereich erweitert. Da die baulichen Gegebenheiten ausgeschöpft sind, besteht der Bedarf 

der Inanspruchnahme einer ergänzenden Fläche zur Erweiterung des ansässigen Betriebes. 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine betriebliche Er-

weiterung des ortsansässigen Unternehmens NHU Europe GmbH.  

4 Rechtliche Rahmenbedingungen, übergeordnete planerische Vorgaben 
Die Gemeinden/Städte haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 

Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Bauleitpläne „Flächennutzungspläne“ (vorbereitende 

Bauleitplanung) und die „Bebauungspläne“ (verbindliche Bauleitplanung) sind die Steuerungsinstru-

mente der Gemeinde/Stadt für eine geplante städtebauliche Entwicklung des Stadtgebietes. Die Bau-

leitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 3, 4 BauGB). 

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Region ergeben sich aus der Änderung des Lan-

des-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2022 und dem Regionalen Raumordnungsprogramm für 

den Landkreis Lüneburg. 

Folgende planerische Vorgaben sind bei der Bauleitplanung aus den bestehenden Fachplänen zu be-

rücksichtigen: 

4.1 Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen 2022 

Die Niedersächsische Landesregierung hat das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) fortgeschrie-

ben. 

Am 30.08.2022 hat das Kabinett die Änderungsverordnung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 NROG beschlossen. 

Diese ist am 17.09.2022 (Nds. GVBl. S. 521) in Kraft getreten. 
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Der Flecken Bardowick: 

 umfasst keine raumordnerische 

Funktion 

 liegt südwestlich eines Gebietes zur 

Trinkwassergewinnung 

 liegt nördlich einer Haupteisen-

bahnstrecke sowie einer Autobahn 

 ein Biotopverbund sowie ein Na-

tura 2000 Gebiet verlaufen östlich 

des Siedlungsraumes 

Entwicklung der Siedlungsstruktur 

In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Iden-

tität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe Freiräume erhalten und unter Berück-

sichtigung der städtebaulichen Erfordernisse weiterentwickelt werden. (2.1 01 Änderung LROP 2022) 

Die Festlegung von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten soll flächensparend an einer nachhaltigen 

Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Infrastrukturfol-

gekosten ausgerichtet werden. (2.1 04 Änderung LROP 2022) 

Die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten soll vorrangig auf die Zentralen Orte und vorhandene 

Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert werden. (2.1 05 Änderung LROP 2022) 

Die Vorgaben der Änderung der LROP-VO stehen dem Vorhaben der 49. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Samtgemeinde Bardowick nicht entgegen. Eine grundsätzliche gewerbliche Entwick-

lung ist mit dem geplanten Vorhaben nicht verbunden, sodass es sich bei der vorgesehen Entwicklung 

um die baurechtliche Vorbereitung der Erweiterung für den örtlichen Bedarf handelt. Die grundsätzli-

che gewerbliche Entwicklung obliegt weiterhin den Zentralen Orten. Durch die bauliche Entwicklung 

in nordwestliche Richtung ist gewährleistet, dass die schützenswerten Bereiche entlang des Gewässers 

Landwehr von einer Beeinträchtigung freigehalten werden. 

4.2 Regionales Raumordnungsprogramm in der Fassung der 1. Änderung 2010 

Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen.  

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Lüneburg vom 12. Juli 2012 ist die 1. Änderung 

des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) in Kraft getreten. Das Thema „Vorranggebiete für 

Windenergie“ ist Bestandteil der 2. Änderung des RROP Lüneburg.  

Abbildung 1: Ausschnitt Änderung LROP-Verordnung 2022, Quelle: 

sla.niedersachsen.de 
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Die Aussagen der 2. Änderung des RROP zu den Vorranggebieten für Windenergie sind für das geplante 

Vorhaben der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht planungsrelevant. 

Gegenwärtig erarbeitet der Landkreis Lüneburg die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungspro-

grammes (RROP) zur Anpassung an die umfangreichen Änderungen des Niedersächsischen Landes-

Raumordnungsprogramms (LROP) sowie der Festlegung eigener Zielsetzungen für die zukünftige Ent-

wicklung des Landkreises im RROP. 

Vom 21. Februar bis zum 17. April 2023 können Stellungnahmen zum 1. Entwurf des RROP 2025 abge-

geben werden. 

Da die Neuaufstellung des RROP zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur im 1. Entwurf vorliegt, wird im 

Weiteren Bezug auf die Aussagen des Regionalen Raumordnungsprogrammes 2003 in der Fassung der 

1. Änderung 2010 genommen. 

  

Die 1. Änderung des RROP umfasst für den 

Flecken Bardowick die nachfolgenden Dar-

stellungen: 

- Grundzentrum 

- Standort mit der Schwerpunktaufgabe Si-

cherung/Entwicklung von Arbeitsstätten 

- Standort mit der Schwerpunktaufgabe Si-

cherung/Entwicklung von Wohnstätten 

- wird von zwei Hauptverkehrsstraßen mit 

überregionaler Bedeutung sowohl in Nord-

Süd- als auch in Ost-West-Richtung durch-

quert, entlang der Nord-Süd-Achse verkehrt 

regional bedeutsamer Busverkehr 

- südwestlich des Flecken Bardowick befin-

den sich eine Autobahn sowie eine Hauptei-

senbahnstrecke 

 

Auszug aus der 1. Änderung des RROP 

Entwicklung der Siedlungsstruktur 

Bei der Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten gilt der Grundsatz der dezentralen Konzent-

ration mit einer entsprechend hierarchischen Abstufung. Vorrangig sollen sie dort gesichert oder aus-

gewiesen werden, wo bezogen auf die jeweils unterschiedlichen Anforderungen besondere Standort-

vorteile bestehen oder geschaffen werden. (2.1 20, 1. Änderung RROP) 

Bei allen Ansiedlungen oder Erweiterungen von Industrie- und Gewerbebetrieben sind neben den Be-

langen der Wirtschaft auch die des Städtebaus, des Naturschutzes und der Landschaftspflege und des 

Umweltschutzes zu beachten. Im Rahmen der Bauleitplanung müssen die Probleme, die sich aus dem 

Nebeneinander von Wohnen und gewerblicher Wirtschaft ergeben, verstärkt Berücksichtigung finden; 

ebenso jene Probleme, die aus der weiteren Inanspruchnahme land- und forstwirtschaftlich genutzter 

Abbildung 2: Ausschnitt Regionalplan 1, Quelle: 

www.schleswig-holstein.de 

Abbildung 2: Ausschnitt 1. Änderung RROP 2010; Quelle: 

www.landkreis-lueneburg.de 
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oder ökologisch bedeutsamer Freiflächen oder deren Auswirkungen auf diese Flächen entstehen. Bei-

des gilt insbesondere für stark industriell geprägte Stadt- und Gemeindegebiete. (2.1 21, 1. Änderung 

RROP) 

Die Samtgemeinde Bardowick berücksichtigt die Vorgaben der 1. Änderung des RROP im Zuge der 49. 

Änderung des Flächennutzungsplanes. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist der Nachweis 

einer Verträglichkeit zwischen der geplanten gewerblichen Entwicklung sowie der angrenzenden be-

stehenden Wohnnutzung zu führen, um Nutzungskonflikte auszuschließen. Eine Betrachtung der öko-

logischen Belange in Bezug auf die Inanspruchnahme weiterer Freiflächen für die Umsetzung gewerb-

licher Bauflächen erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes. Eine grundsätzliche gewerbliche Entwick-

lung ist mit dem geplanten Vorhaben nicht verbunden, sodass es sich bei der vorgesehenen Entwick-

lung um die baurechtliche Vorbereitung der Erweiterung für den örtlichen Bedarf handelt. 

 

 

4.3 Derzeit wirksamer Flächennutzungsplan (1993) 

 

Die 37. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Samtgemeinde Bardowick stellt das Vor-

habengebiet im Zuge des 33. Änderungsberei-

ches als öffentliche Grünfläche gem. § 5 Abs. 

2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB dar. 

Um dem Entwicklungsgrundsatz gem. § 8 Abs. 

2 BauGB zu folgen, wird der vorhabenbezo-

gene Bebauungsplan Nr. 55 des Flecken Bar-

dowick gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelver-

fahren mit der 49. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Samtgemeinde Bardowick 

aufgestellt. 

 

5 Prüfung möglicher Standortalternativen 

Mit der Aufstellung der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bardowick ist 

keine allgemeine Erweiterung des Angebotes gewerblicher Bauflächen innerhalb des Flecken Bardo-

wick verbunden. Die betreffende Bauleitplanung kommt ausschließlich dem Bedarf einer baulichen 

Erweiterung des ortsansässigen Betriebes NHU Europe GmbH nach, um die Lagerkapazitäten des be-

stehenden Betriebsstandortes entsprechend des Bedarfs zu erweitern. Eine weitergehende bauliche 

Verdichtung des bestehenden Betriebsstandortes ist nicht umsetzbar. 

Der Flecken Bardowick möchte durch das geplante Vorhaben eine Abwanderung des ortsansässigen 

Betriebes verhindern. Sofern die Möglichkeit einer baulichen Entwicklung am bestehenden Standort 

Abbildung 3: Ausschnitt 37. Änderung des Flächennutzungs-

planes der Samtgemeinde Bardowick, Quelle: Samtgemeinde 

Bardowick 



Begründung zur 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büchen 

 

 
10 

 Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

nicht geschaffen wird, hätte eine Verlagerung des Betriebsstandortes neben erheblichen wirtschaftli-

chen Aufwendungen ebenso den Verlust der örtlichen Arbeitsplätze zur Folge. Gleichzeitig bestünde 

der Bedarf, eine entsprechend größere gewerbliche Baufläche für eine Neuansiedlung in Anspruch zu 

nehmen. 

Da sich die geplante gewerbliche Entwicklung auf eine bauliche Betriebserweiterung des ortsansässi-

gen Unternehmens NHU Europe GmbH beschränkt, ist die Möglichkeit von Standortalternativen auf 

das unmittelbare Umfeld des gegenwärtigen Betriebsgeländes begrenzt.  

 

Um die künftige gewerbliche Baufläche in 

die Betriebsabläufe einbinden zu können, 

ist ein unmittelbarer Anschluss an das be-

reits bestehende Betriebsgelände erforder-

lich. 

Die Fläche des Vorhabengebietes bindet un-

mittelbar nordöstlich an das bestehende 

Betriebsgelände an und bietet somit die 

Möglichkeit, die künftigen Lagerflächen in 

die bestehenden Betriebsabläufe einzubin-

den. 

 

 

Die weiteren Entwicklungsrichtungen mit einem Anschluss an den Bestand sind aufgrund der örtlichen 

Gegebenheiten stark limitiert. 

Nördlich des bestehenden Betriebsstandortes befinden sich weitere gewerbliche Bauflächen, die einer 

aktiven Nutzung unterliegen. In südwestliche Richtung schließt die Autobahn 39 (A 39) mit den ent-

sprechenden Nebenflächen eine bauliche Entwicklung des bereits am Standort ansässigen Unterneh-

mens aus. 

Abbildung 4: Luftbild 2021; Quelle: geoportal Landkreis Lüneburg 
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Eine potenzielle bauliche Entwicklung in 

östliche Richtung ist aufgrund der natur-

räumlichen Gegebenheiten stark be-

schränkt. Südöstlich des bestehenden Be-

triebsgeländes verläuft das Gewässer Land-

wehr für dessen Bereich der Landschafts-

rahmenplan das Ziel des Aufbaus eines Bio-

topverbundes zum Erhalt der Biodiversität 

darstellt. Gegenüber den betreffenden Flä-

chen ist ein Abstand von 50 m als Schutz-

streifen einzuhalten. Einen entsprechenden 

Abstandsbereich sieht die Hansestadt Lüne-

burg gegenwärtig im Rahmen des weiter 

südlich anschließenden Bebauungsplanes 

Nr. 166 „Papenburg/Landwehr“ vor. 

 

Durch die sich hieraus ergebenden baulichen Einschränkungen ist eine gewerbliche Nutzung hinsicht-

lich der Gebäudeabmessungen und erforderlichen Nebenflächen für Lkw-Umfahrungen nicht möglich.  

Somit stellt die Fläche des Vorhabengebietes für die betriebsgebundene bauliche Erweiterung des Un-

ternehmens NHU Europe GmbH die einzige Möglichkeit dar. Durch die Aufstellung der 49. Änderung 

des Flächennutzungsplanes in Verbindung mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 55 ist ge-

währleistet, dass die Inanspruchnahme der Fläche nur zugunsten des ortsansässigen Unternehmens 

erfolgt. 

Die generelle gewerbliche Entwicklung innerhalb des Flecken Bardowick erfolgt auf anderweitigen Ent-

wicklungsflächen. 

6 Darstellungen der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Um das Vorhaben des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 55 „Auf dem Wandel-West“ der Ge-

meinde Bardowick mit Teiländerung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 47 umsetzen zu 

können, ist eine Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Barwodick er-

forderlich. 

Der Geltungsbereich der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bardowick um-

fasst den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 55 der Gemeinde Bardowick. 

Der Teilbereich der Teiländerung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 47 ist hiervon ausge-

nommen.  

Der überwiegende Teil des Plangebietes wird als gewerbliche Baufläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO dargestellt, um die Entwicklung der gewerblichen Baufläche auf Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 55 zu ermöglichen. 

Die südwestliche Teilfläche des Vorhabengebietes umfasst entsprechend des Ursprungsplanes die Dar-

stellung einer Grünfläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB, um eine deutliche Separierung gegenüber den 

Randbereichen der A 39 vorzusehen. 

Abbildung 5: Luftbild 2021; Quelle: geoportal Landkreis Lüneburg 



Begründung zur 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büchen 

 

 
12 

 Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

7 Nachrichtliche Übernahme 

Anbauverbotszone 

Da das Plangebiet in direkter Nähe zur Trasse der BAB 250 (Lüneburg – Hamburg) liegt, wird darauf 

hingewiesen, dass gemäß § 9 Abs. 1 FStrG innerhalb eines Mindestabstands von 40 m zur Autobahn, 

gemessen vom äußeren Fahrbahnrand (Standspur) keine Gebäude und Werbeanlagen errichtet sowie 

keine Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs durchgeführt werden dürfen. Die Bauver-

botszone ist nachrichtlich in die Planzeichnung eingetragen. Durch die geplanten öffentlichen und pri-

vaten Pflanzstreifen und die Entfernung bis zur Baugrenze ergibt sich allerdings ohnehin die Einhaltung 

einer dementsprechenden Bauverbotszone. 

Innerhalb der Bauverbots und auch der Baubeschränkungszone gemäß § 9 Abs. 1 und 2 FStrG in einem 

Abstand von bis zu 100 m vom befestigten Fahrbahnrand der BAB (Standspur) dürfen keine Werbean-

lagen errichtet werden, die geeignet sind, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundes-

autobahn zu beeinträchtigen. Hierzu gibt es eine „Richtlinie zur Werbung an (Bundes-) Autobahnen“, 

veröffentlicht im „Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau“ Nr. 32/2001. Die Straßenbaubehörde ist 

auch nach Rechtskraft des Planvorhabens bezüglich der Genehmigung von Werbeanlagen in jedem 

Einzelfall zu beteiligen. 

 

8 Verkehrserschließung 

Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die bereits vorhandene Sticherschließung 

von der Daimler Straße sowie über das bestehende Betriebsgelände. Eine zusätzliche Erschließung des 

mit diesem Bebauungsplan nordwestlich erweiterten Firmengeländes ist nicht erforderlich. Zwar ist 

der Einmündungsbereich der Daimler Straße in die Hamburger Landstraße (K 46) bereits verkehrlich 

ausgelastet, da mit dem geplanten Vorhaben jedoch keine Kundenverkehre verbunden sind, ist die 

vorgesehene Erschließung über die Daimlerstraße dennoch vertretbar. 

ÖPNV 

Die zum Plangebiet nächstgelegene Bushaltestelle ist die Haltestelle „Bahnhofstraße“ in ca. 600 m Ent-

fernung. Zudem befindet sich der Bahnhof des Flecken Bardowick in ca. 1,4 km Entfernung zum Plan-

gebiet. Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen bestehenden Gewerbestandort und keine 

Neuansiedlung gewerblicher Nutzung handelt, stellt die Entfernung zu den bestehenden Anbindungen 

an das Netz des ÖPNVs kein Ansiedlungskriterium dar. 

9 Ver- und Entsorgung 

Da es sich bei der Fläche des Vorhabengebietes um eine Erweiterung bestehender gewerblicher Bau-

flächen handelt, sind die Ver- und Entsorgungsleitungen zum Teil vorhanden bzw. können durch einen 

Ausbau an die entsprechenden Anforderungen angepasst werden. 
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Wasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch den Wasserbeschaffungsverband Elbmarsch.  

Löschwasserversorgung 

Die Löschwasserversorgung des Gewerbegebietes wird im Rahmen eines Löschwassergrundschutzes 

über die Anlage von Löschwasserbrunnen innerhalb des Vorhabengebietes sichergestellt. 

Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser 

Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt über die Schmutzwasserkanalisation der Samtgemeinde Bardo-

wick bzw. der Abwassergesellschaft Bardowick (AGB) durch Anschluss an die Kläranlage der Stadt Lü-

neburg. 

Abwasserbeseitigung – Niederschlagswasser 

Die Niederschlagswasserbeseitigung im Plangebiet soll über eine Versickerung erfolgen. Das vorlie-

gende Bodengutachten, erstellt durch das Büro für Bodenprüfung GmbH, mit Stand vom 01.02.2023, 

bescheinigt eine Versickerungsfähigkeit im Plangebiet. 

 Abfall 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Lüneburg. Laut Satzung besteht Anschlusszwang. 

Gas und Strom 

Die Versorgung mit Erdgas und mit Strom erfolgt unter Erweiterung der vorhandenen Netze durch die 

E.ON Avacon AG. 

Fernmeldewesen 

Die Versorgung mit Fernmeldeeinrichtungen erfolgt durch die Deutsche Telekom AG. 

10 Altlasten, Archäologie, Kampfmittel 
Altlasten 
Altablagerungen sind im Plangeltungsbereich nicht erfasst und voraussichtlich nicht vorhanden. Soll-

ten dennoch relevante Altlasten entdeckt werden, sind mit den zuständigen Behörden die zu ergrei-

fenden Maßnahmen abzustimmen und durchzuführen. 

Archäologie 
Im Wirkungsbereich des Vorhabengebietes sind zurzeit keine Bodenfunde bekannt.  

Die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) bleibt unberührt. Sachen oder Spuren, bei de-

nen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), sind unverzüglich 

der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege (gem. § 22 NDSchG) 

anzuzeigen. 

Kampfmittel 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf Kampfmittelfunde vor. 
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Teil II: Umweltbericht  

11 Einleitung in den Umweltbericht 

Nach § 2a BauGB hat die Samtgemeinde im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplanes eine 

Begründung beizufügen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil dieser Begründung, in dem 

entsprechend dem Stand des Verfahrens die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB ermit-

telten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen sind. Die inhaltlichen Anforderungen 

an den Umweltbericht ergeben sich aus der Anlage im BauGB zu den § 2 (4) und § 2a BauGB. 

11.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes  

Ziel des Bebauungsplanes ist die Entwicklung von eingeschränkten Gewerbeflächen für die NHU Eu-

rope GmbH. Durch die Planung sollen ergänzend zu den südöstlich angrenzenden Gewerbeflächen 

weitere Lagerflächen planungsrechtlich ermöglicht werden. Das Plangebiet hat eine Größe von 

~2,1 ha.  

Es werden die folgenden Festsetzungen getroffen: 

 Gewerbliche Bauflächen auf einer Fläche von ~19.220 m² 

 Grünflächen auf ~1.310 m² 

11.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umwelt-

schutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die 

Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden: 

11.2.1 Fachgesetze  

Baugesetzbuch: Gemäß § 1 (6) Nr. 7 sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Nach § 1a BauGB sind die umwelt-
schützenden Belange in der Bauleitplanung einzustellen. 

§ 1 (6) Nr. 7 BauGB (Belang e): Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern 

 In Neubaugebieten hat eine naturverträgliche Niederschlagswasserbeseitigung zu erfolgen, mit dem 
Ziel, die abzuleitenden Niederschlagsmengen zu reduzieren. Entsprechende verbindliche Regelungen 
sind auf Ebene der konkreten Bauleitplanung zu treffen. 

Baubedingte Bauabfälle und Bodenmassen sind im Rahmen der Baumaßnahmen durch die beauftrag-
ten Firmen fachgerecht zu entsorgen. Betriebsbedingte Siedlungsabfälle sind über die gemeindlichen 
Entsorgungsbetriebe fachgerecht zu entsorgen. 

§ 1 (6) Nr. 7 BauGB (Belang f): die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie 

 Es wird auf die geltenden Regelungen des EnEG, EEWärmeG, EEG, EnEV, etc. verwiesen, die bereits 
verbindliche Regelungen zur Nutzung erneuerbarer Energien nennen. 

§ 1 (6) Nr. 7 BauGB (Belang h): die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die 
durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte nicht überschritten werden 

 Das Plangebiet liegt nicht in einem Gebiet, für welches besondere Rechtsverordnungen der Europäi-
schen Union mit festgelegten Immissionsgrenzwerten gelten. 

Insbesondere durch die Bereitstellung für den Wärmeenergiebedarf sowie den induzierten mot. Ver-
kehr kommt es durch stoffliche Emissionen grundsätzlich zu Beeinträchtigungen der Luftqualität und 
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 des Klimas. Verkehrsbedingte Luftschadstoffe steigen durch die Planung aufgrund der zu erwarten-
den Verkehrsstärke nur geringfügig. Immissionen oberhalb der Grenzwerte der 22. BImSchV sind 
nicht zu erwarten. 

§ 1 (6) Nr. 7 BauGB (Belang j): unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die 
Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind 

Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz sind vorgesehene Flächennutzungen zueinander so anzuord-
nen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und Auswirkungen, die von schweren Unfällen im Sinne des 
Artikels 3 Nr. 13 der Richtlinie 2012/18/EU hervorgerufen werden, auf überwiegend dem Wohnen die-
nende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete (insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, 
wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete, besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete des 
Naturschutzes) sowie öffentlich genutzte Gebäude so weit wie möglich vermieden werden. Bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen festgelegten 
Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwägung der betroffenen 
Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen.  

 Im Untersuchungsgebiet und seiner Umgebung sind keine Nutzungen bekannt, von denen eine be-
sondere Gefahr auf schutzwürdige Nutzungen ausgeht. Auch sind im Plangebiet keine Nutzungen ge-
plant, von denen Gefahren auf umliegende schutzwürdige Nutzungen ausgehen könnten. 

Bodenschutzklausel (§ 1a (2) BauGB): Mit Grund und Boden soll sparsam umgegangen werden. Bevor 
zusätzliche Flächen für bauliche Nutzungen in Anspruch genommen werden, sollen die Wiedernutzbar-
machung von Flächen, die Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung geprüft wer-
den. 

 Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt, um dem Handelsunternehmen der 
NHU Europe GmbH ausreichende Erweiterungsmöglichkeiten am bestehenden Standort zu ermögli-
chen. Auf Ebene des Bebauungsplanes ist die zulässige Versiegelung auf das notwendige Maß zu be-
grenzen und es sind Regelungen zum vorsorgenden Bodenschutz zu treffen. 

Umwidmungssperrklausel (§ 1a (2) BauGB): Es ist zu prüfen, ob es Alternativen zur Inanspruchnahme 
von landwirtschaftlichen, als Wald oder für Wohnzwecke genutzten Flächen gibt. Insbesondere sind die 
Möglichkeiten der Innenentwicklung zu prüfen. Finden sich keine Alternativen, ist die Flächeninan-
spruchnahme auf den notwendigen Umfang zu begrenzen. 

 Im Rahmen der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden mögliche Alternativflächen unter-
sucht. Es stehen keine Alternativen in der Umgebung des Gewerbebetriebes zur Verfügung, durch 
welche das Planungsziel erreicht werden kann. 

Klimaschutzklausel (§ 1a (5) BauGB): Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnah-
men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-
wandel dienen, Rechnung getragen werden. 

 Der Planungsraum hat aufgrund seiner natürlichen Ausstattung und der Nutzung keine räumlich-
funktionale Bedeutung für den Klimaschutz. Auf Ebene der konkreten Bauleitplanung sind jedoch ver-
bindliche Regelungen zur Nutzung von Solarenergie und zur Schaffung hochwertiger Grünstrukturen 
zur Minderung der Auswirkungen auf das Lokalklima zu treffen.  

Bundes-/Landesnaturschutzgesetz 

Ziel des Bundesnaturschutzgesetzes und dessen gesetzlichen Regelungen auf Landesebene ist die Siche-
rung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und der nach-
haltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter. 

Gemäß Kapitel 1 § (1) des BNatSchG sind „Natur und Landschaft […] im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt,  

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  
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auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die 
Wiederherstellung von Natur und Landschaft“. 

 Das Gesetz findet im Rahmen der naturschutzfachlichen Betrachtungen und durch geeignete Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen Anwendung.  

Bundesbodenschutzgesetz 

Das Bodenschutzgesetz hat die Sicherung und Wiederherstellung der nachhaltigen Funktionen des Bodens 
zum Ziel. 

 Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind Festsetzungen zum Maß der baulichen Entwicklung 
zu treffen, sodass die Flächeninanspruchnahme auf ein Minimum reduziert wird, gleichzeitig aber 
ausreichend Fläche für die Erweiterung des Gewerbebetriebes bereitgestellt werden. 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Das Bundesimmissionsschutzgesetz hat insbesondere den Ausschluss schädlicher Umweltauswirkungen 
zum Ziel. 

 Das Gesetz ist auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Regelungen zur möglichen Sicherung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. 

Bundes-/Landeswaldgesetz 

Das Gesetz und seine Regelungen auf Landesebene haben das Ziel, den Wald wegen seines wirtschaftli-
chen Nutzens und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und 
seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 

 Im unmittelbaren Umfeld der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes befinden sich keine 
Waldflächen, die von der Planung betroffen sein könnten. 

FFH- und die EU-Vogelschutzrichtlinie 

Die Richtlinien haben das wesentliche Ziel, ein zusammenhängendes europaweites Netz von Schutzgebie-
ten zu entwickeln (Netz Natura 2000). 

 Im Wirkbereich des Bauleitplanes befinden sich keine europäischen Schutzgebiete, deren Erhaltungs-
ziele im Bauleitplanverfahren berührt werden könnten. 

Wasserhaushaltsgesetz 

Es dient der Verhütung einer Verunreinigung des Wassers oder sonstiger nachteiliger Veränderungen sei-
ner Eigenschaften. 

 Das Gesetz wird insbesondere durch geeignete Regelungen zur Versiegelung und zur vollständigen 
Versickerung des anfallenden Niederschlagswasser im Plangebiet berücksichtigt.  

11.2.2 Fachpläne 
Baugesetzbuch: § 1 (6) Nr. 7 BauGB (Belang g): Die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen 
Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes. 

Landschaftsprogramm 

Im Landschaftsprogramm werden die Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege für das gesamte Land Niedersachsen dargestellt. 

 Das Niedersächsische Landschaftsprogramm wurde im November 2021 überarbeitet veröffentlicht. 
Da eine Konkretisierung der erforderlichen Maßnahmen im Landschaftsrahmenplan auf einer deut-
lich geeigneteren Maßstabsebene erfolgt, wird entsprechend auf die Aussagen des Landschaftsrah-
menplanes verwiesen.  
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Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan ist der zentrale Fachplan des Naturschutzes für die regionale Ebene in Nieder-
sachsen. Er wurde im Jahr 2017 fortgeschrieben.  
 

Abbildung 6: Ausschnitt Landschaftsrahmenplan Lü-
neburg 2017, Quelle: Geoportal Lüneburg 

Im Bestand wird das Plangebiet als Kaltluftentste-
hungsgebiet dargestellt. Den intensiv genutzten 
Ackerflächen kommt jedoch keine erhöhte Bedeu-
tung als Ausgleich zu. 

Der Landschaftsrahmenplan für Lüneburg 2017 
stellt für das Plangebiet und seine direkte Umge-
bung keine Schutz-, Erhaltungs- oder Entwick-
lungsziele dar. 

Für die Flächen ca. 370 m südöstlich bzw. ca. 
180 m südlich des Plangebietes wird für die ehe-
malige Landwehr das Ziel des Aufbaus eines Bio-
topverbundes zum Erhalt der Biodiversität darge-
stellt. 

Die Flächen südlich der ehemaligen Landwehr 
werden als Entwicklungsfläche ‚Freihaltung von 
Bebauung‘ für die Entwicklung siedlungsnaher Er-
holung dargestellt. 

 

Landschaftsplan 

Für die örtliche Ebene werden die konkreten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftsplanung für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen dargestellt. 

 

 

Abbildung 8: Landschaftsplan Samtgemeinde Bardo-
wick: Zielkonzept. Quelle: Geoportal Landkreis 
Lüneburg  

Abbildung 7: Landschaftsplan Samtgemeinde Bardo-

wick: Bestand. Quelle: Geoportal Landkreis Lüneburg 
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 Die Bestandskarte des gemeindlichen Landschaftsplanes von 2021 stellt das Plangebiet als Sandacker 
(AS) dar. Im südlichen Bereich liegt eine standortgerechte Gehölzpflanzung (HPG), welche zur Abgren-
zung der ursprünglichen Betriebsfläche nach Norden angelegt wurde. 

Im Zielkonzept (Karte 3) des gemeindlichen Landschaftsplanes von 2021 werden für die Flächen keine 
konkreten Ziele formuliert, sondern diese in ihrem Bestand dargestellt. Südlich des Plangebietes wer-
den die Landwehr und der Landwehrgraben als Waldverbund- und Fließgewässerachse dargestellt. 
Diese werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.  

Die Planung widerspricht somit nicht den Zieldarstellungen des Landschaftsplanes. Im Gegenteil wird 
durch die Erweiterung des Betriebsgeländes nach Norden – statt wie ursprünglich vorgesehen nach 
Süden – verhindert, dass die Bebauung näher an die Landwehr heranrückt. 

12 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

12.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszena-

rio), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beein-

flusst werden 

12.1.1 Schutzgut Fläche 

Das Plangebiet befindet sich zwischen der A 39 und der nordöstlich gelegenen Wohnbebauung bzw. 

dem südöstlich gelegenen Gewerbegebiet. Die Fläche wird derzeit ackerbaulich bestellt, z. T. mit mehr-

jährigen Sonderkulturen, z. T. durch Gemüseanbau.  

Im Flächennutzungsplan wird die Fläche als Grünanlage – Regenrückhaltebecken dargestellt. Die Flä-

che wird zur Wohnbebauung durch eine Strauch-Baumhecke sowie zum bestehenden Gewerbebetrieb 

durch ein Gebüsch heimischer Arten abgegrenzt. 

Die Fläche ist weitgehend eben auf einer Höhe von ca. 14 m über NHN. 

12.1.2 Schutzgut Boden 

Gem. dem vorliegenden Bodengutachten, erstellt durch BFB – Büro für Bodenprüfung GmbH, mit 

Stand vom 01.02.2023, dominieren im Plangebiet sandige Bodenverhältnisse aus Geschiebe- und 

Schmelzwassersand. Im nordwestlichen Bereich steht ab 3,20 m und tiefer Geschiebelehm an. Das 

Gutachten liegt dem Bebauungsplan als Anlage bei. 

Die Erfassung des Schutzgutes Boden orientiert sich an dem Leitfaden für die kommunale Planungs-

praxis „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB“ der Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz, 

LABO 2009“ und erfolgt auf der Grundlage des Niedersächsischen Bodeninformationssystems NIBIS. 
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Abbildung 9: Bodenkarte, Quelle: NIBIS 

Nach der Bodenkarte des Landschaftspla-

nes der Samtgemeinde Bardowick domi-

niert im Plangebiet Mittlerer Podsol.  

Das Niedersächsische Bodeninformationssystem trifft für das Plangebiet folgende Bodenbewertung: 

 Bodenkundliche Feuchte: schwach trocken (nordwestliche Ecke schwach frisch) 

 Feldkapazität im effektiven Wurzelraum: hoch 

 Sickerwasserrate: > 150 - 200 mm/a 

 Pflanzenverfügbares Bodenwasser: 150 -< 200 mm = mittel 

 Bodenfruchtbarkeit: hoch 

Insgesamt handelt es sich somit nicht um einen ökologisch bedeutsamen Extremstandort. Die Boden-

fruchtbarkeit wird insgesamt als hoch bewertet, allerdings ist die Fläche für eine intensive Grünland-

nutzung immer zu trocken bzw. im Sommer für eine Ackernutzung zu trocken. 

12.1.3 Schutzgut Wasser 

Nach der Bodenuntersuchung vom Büro für Bodenprüfung GmbH aus Lüneburg liegt der Grundwas-

serspiegel im Plangebiet zwischen 1,8 m (BS 6 und 10) und 2,4 m (BS 17) unter GOK. Aufgrund des 

geringen Versiegelungsgrades ist die Grundwasserneubildung gem. dem Landschaftsplan der Samtge-

meinde Bardowick als hoch einzustufen. 

Oberflächengewässer finden sich deutlich außerhalb des Plangebietes. Südöstlich des Geltungsbe-

reichs verläuft der Landwehrkanal. Er wird von der Landwehr und Waldstrukturen begleitet. 
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12.1.4 Schutzgut Pflanzen 

Bei den Flächen des Plangebietes handelt es sich im 

Wesentlichen um intensiv bestellte Sandackerflä-

chen.  

Der nordöstliche Flächenrand wird von einer Strauch-

Baumhecke (HFM) aus standortheimischen Pflanzen 

begrenzt. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-

planes Nr. 47 wurde zur Abgrenzung der Gewerbeflä-

che zur angrenzenden Landschaft hin eine Gehölzan-

pflanzung aus standortheimischen Laub- und Obstge-

hölzen angelegt (s. Abb. 10, HPG und Abb. 11). Die 

Gehölzpflanzung besteht unter anderem aus rotem 

Hartriegel, Apfel, Brombeere, Weißdorn, Hasel, Hain-

buche etc. (s. Pflanzliste in der Anlage) und wird ex-

tensiv gepflegt. An der westlichen Grenze der Gehölz-

pflanzung befindet sich diese auf einer Verwallung, 

welche sich nach Süden fortsetzt.  

Das Plangebiet wird durch standortgerechten Gehölzbestand auf einem Lärmschutzwall (HPS) von der 

Autobahn getrennt. 

 

Abbildung 11: Gehölzanpflanzung im südlichen Plangebiet, nördlich der bestehenden Gewerbegebäude. 

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan der 

Samtgemeinde Bardowick: Karte 2, Quelle: Geoportal 

Landkreis Lüneburg. 
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12.1.5 Schutzgut Tiere 

Brutvögel 

Die Strukturen im Plangebiet bieten unterschiedlichen heimischen Brutvögeln einen Lebensraum, die 

alle gem. der EU-Vogelschutzrichtlinie europarechtlich geschützt sind. Die östlich gelegene Strauch-

Baumhecke, der westlich gelegene Lärmschutzwall sowie die Sichtschutzpflanzungen im Lärmschutz-

gebiet bieten Nistmöglichkeiten für Brutvögel der Gehölze. Zu erwarten sind hier verbreitete Arten, 

die auch in Gärten mit Baumbeständen sowie innerhalb der Knicklandschaften und den Gehölzen auf 

der Brachfläche vorkommen. Mögliche Arten sind z.B. Amsel, Grasmücken, Heckenbraunelle und Sing-

drossel. 

Gefährdete oder streng geschützte Arten, Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie und Kolonie-

brüter sind nicht zu erwarten.  

In der Umgebung sind v.a. Brutvögel der Siedlungen sowie Brutvögel der Gehölze zu erwarten. Die 

Wohngrundstücke um den Geltungsbereich herum bieten geeigneten Lebensraum für z.B. Haus- und 

Feldsperling, Meisen, Rauchschwalben und Gartenrotschwanz. 

Aufgrund des fehlenden Altbaumbestandes im Plangebiet ist nicht mit Höhlenbrüterarten zu rechnen. 

Auch Offenlandarten sind aufgrund von Meideabständen (Flächenbreite < 100 m) nicht auf der Acker-

fläche zu erwarten.  

Amphibien/Reptilien 

Eine Bedeutung des Geltungsbereichs für Amphibien oder andere Arten der Gewässer oder Uferberei-

che besteht aufgrund fehlender geeigneter Gewässer nicht. Die Ackerflächen des Geltungsbereichs 

eignen sich nicht als Landlebensraum der Arten.  

Das Vorkommen von Arten nach Anhang IV FFH-RL ist nicht bekannt. 

Abbildung 12: Blick nach Norden über die Ackerfläche. 
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Fledermäuse 

Auf der gesamten Baufläche sind weder Keller, Zisternen, Schächte noch sonstige unterirdische Hohl-

räume, welche die Fledermäuse als Winterquartiere nutzen könnten. In den älteren Überhältern kön-

nen sich Baumhöhlen befinden, welche als Tagesquartiere und Wochenstuben dienen können. 

12.1.6 Schutzgut Klima/Luft 

Lokalklimatisch herrscht im Plangebiet ein sogenanntes Offenlandklima vor, in dem aufgrund der ge-

ringen Bodenvegetation eine erhöhte Ein- und Abstrahlung mit höheren Temperaturen am Tag und 

höheren regionalen Windgeschwindigkeiten vorherrscht.  

Gemäß dem Landschaftsplan der Samtgemeinde Bardowick ist die Fläche als Kaltluftentstehungsgebiet 

(Ausgleichsraum) gekennzeichnet.  

 

Luftklimatisch ergeben sich Verunreinigungen aus den Abgasen des Verkehrs auf der Autobahn 39 so-

wie im geringen Umfang durch Feuerungsanlagen der umliegenden Bebauung. 

Der Planungsraum hat aufgrund seiner natürlichen Ausstattung und der Nutzung keine räumlich-funk-

tionale Bedeutung für den Klimaschutz. Auch sind hier keine Maßnahmen für Klimafolgeanpassungen 

vorgesehen. 

12.1.7 Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild 

Das Gebiet des Bebauungsplanes liegt getrennt durch die A 39 westlich der Ortslage des Flecken Bar-

dowick. Diese bildet nach Süden die wesentliche Grenze zum südlich angrenzenden Landschaftsraum. 

Der Landschaftsplan der Samtgemeinde Bardowick beschreibt die Fläche als Ackerbereich im Südwes-

ten Bardowicks, welches durch die Autobahn 39, Gewerbeflächen sowie Wohnbebauung begrenzt 

wird. Im Norden sind Windkraftanlagen deutlich sichtbar. Insgesamt wird der Bereich aufgrund der 

wesentlichen anthropogenen Überprägung kaum als Ackerfläche wahrgenommen. 

Das Plangebiet ist nicht für die Erholungsnutzung erschlossen. Es gibt jedoch eine Wegeverbindung am 

westlichen Plangebietsrand, welche aus dem östlich angrenzenden Wohngebiet in das südlich gele-

gene Gewerbegebiet und zur Landwehr führt. Der Weg wird durch die Planung nicht verändert. 

Abbildung 13: Auszug aus dem Landschaftsplan der Samtge-

meinde Bardowick, Quelle: Geoportal Landkreis Lüneburg, 

05.04.2023. 



Begründung zur 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Büchen 

 

 
23 

 Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

12.1.8 Natura 2000-Gebiete 

Im Wirkbereich des Plangebietes liegen keine europäischen Schutzgebiete. Das FFH-Gebiet DE 2628-

331 „Ilmenau mit Nebenbächen“ liegt rd. 1,2 km östlich des Plangebietes getrennt durch Siedlungsflä-

chen des Fleckens Bardowick.  

12.1.9 Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Das Plangebiet gehört zukünftig zum Gewerbegebiet im Süden Bardowicks. Nordöstlich des Geltungs-

bereichs befindet sich ein Wohngebiet mit überwiegend Einzelhausbebauung. Diese ist durch eine frei-

wachsende Hecke vom Plangebiet abgegrenzt. Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plange-

biet und seiner Umgebung sicher zu stellen, wird im Laufe des weiteren Verfahrens zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 55 ein Schallgutachten erstellt. 

12.1.10 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Gemäß dem Niedersächsischen Bodeninformationssystem NIBIS sind im Plangebiet und seinem unmit-

telbaren Umfeld keine Gebäude, die dem Denkmalschutz unterliegen, archäologische Denkmale oder 

sonstige Kulturgüter bekannt. In einiger Entfernung zum Plangebiet verläuft die ehemalige Landwehr. 

12.1.11 Wirkungsgefüge 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima/Luft sowie der Pflanzen- und 

Tierwelt sind größtenteils naturgegeben und maßgeblich verantwortlich für das Gleichgewicht inner-

halb von Ökosystemen. Lediglich der Mensch hat im größeren Umfang die Möglichkeit, auf dieses „Wir-

kungsgefüge“ sowohl in positiver als auch in negativer Weise Einfluss zu nehmen.  

Eine Darstellung der Bedeutung einzelner Schutzgüter kann nicht ohne die zwischen den einzelnen 

Schutzgütern und innerhalb der Schutzgüter bestehenden Wechselwirkungen geschehen. Zum Beispiel 

kann die Beurteilung der Bedeutung der Böden nicht erfolgen, ohne deren Grundwasserhaltungs- und 

Leitungsvermögen, Bodenlufthaushalt, natürliche Ertragsfunktion und Eignung als Lebensraum von 

Pflanzen und Tieren zu betrachten. Die Bewertung der Biotoptypen schließt die nutzungsbedingte 

Struktur- und Artenvielfalt einiger Biotoptypen ein und berücksichtigt die Bindung an besondere Bo-

den- und Wasserverhältnisse. 

Besonders wird die Korrelation zwischen Nutzungsintensitäten und der Bewertung der Naturpotenzi-

ale deutlich. Mit zunehmenden Nutzungseinflüssen nimmt im Allgemeinen die Schutzwürdigkeit, Eig-

nung und Empfindlichkeit insbesondere der Schutzgüter Pflanzen und Tiere ab. Die Aufhebung der di-

rekten Nutzungseinflüsse, z.B. der Landwirtschaft, führt zu relativ hohen Werten für die Schutzgüter 

Pflanzen und Tiere. 

Im Plangebiet hat es infolge der Nutzung bereits umfangreiche Änderungen in den Wechselwirkungen 

zwischen den Schutzgütern gegeben. Im Bereich der intensiv ackerbaulich genutzten Flächen, sind die 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern aufgrund des regelmäßigen Bodenumbruchs weitge-

hend gestört.   

Im Bereich der Gehölzflächen sind die Wechselwirkungen wieder weitgehend intakt.  

12.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 

der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt es im Bereich der Ackerflächen bei der bisherigen landwirt-

schaftlichen Nutzung und den daraus resultierenden Auswirkungen. Die aufgrund der langjährigen 
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landwirtschaftlichen Nutzung bestehenden abiotischen und biotischen Bedingungen verändern sich 

nicht. 

Die Gehölzpflanzung im südwestlichen Bereich des Bebauungsplanes würden weiterhin der Sukzession 

überlassen werden, sodass sich die Bäume zu voller Größe entwickeln würden.  

12.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Angelehnt an die ökologische Risikoanalyse erfolgt eine Darstellung der Auswirkungen auf die Schutz-

güter. 

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Fläche, Boden, Wasser, Klima/Luft, 
Landschaft/Landschaftsbild, Natura 2000-Gebiete, Mensch, Kultur- und Sachgüter und Wechselwirkungen 
infolge 

des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

Das Schutzgut Fläche ist insbesondere durch den Nutzungswandel betroffen. Aufgrund des Nutzungswandels 
ergibt sich eine völlige Neugestaltung des Planungsgebietes. Damit geht die Produktions- und Lebensraum-
funktion der Fläche verloren, was Auswirkungen auf die einzelnen anderen Schutzgüter hat.  

Mit der Umsetzung der Planungen werden Flächen versiegelt, die damit dauerhaft für Natur und Landschaft 
verloren gehen. Das Schutzgut Boden ist zudem durch die notwendige Geländeangleichung mit Auf- bzw. Ab-
trag betroffen, sodass die Oberflächengestalt verändert wird. Verdichtungen, Umlagerungen und Überschüt-
tungen führen zu Störungen des Bodengefüges, mindern die ökologische Stabilität und verändern die Stan-
dorteigenschaften in Bezug auf Wasserhaushalt, Bodenleben und Vegetation. Auf den unversiegelten Böden 
sind die Auswirkungen durch Versiegelungen und Flächenverbrauch als besonders erheblich anzusehen. Aller-
dings sind die Böden durch eine intensive ackerbauliche Nutzung bereits beeinträchtigt, sodass die Beein-
trächtigung in diesem Bereich geringer ist.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser ergeben sich infolge von Flächenversiegelungen, die zur Ableitung 
des Oberflächenwassers und Versickerung an anderer Stelle führen.  

Mit der baulichen Entwicklung der derzeitigen Ackerfläche sowie der Gehölzpflanzung geht Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere verloren. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Lebensraum mit besonderer natur-
schutzfachlicher Bedeutung.  

In Bezug auf das Schutzgut Klima und Luft kommt es grundsätzlich zu einer Entwicklung stadtklimatischer Ef-
fekte sowie div. stofflichen Emissionen. Diese erscheinen derzeit jedoch aufgrund der Größe des Plangebietes 
nicht planungsrelevant. 

Wirkungen auf das Landschaftsbild entstehen insbesondere durch die weitgehende Neugestaltung des Pla-
nungsgebietes. Allerdings ist die Fläche bereits heute zu allen Seiten durch Infrastruktur und Siedlungsflächen 
begrenzt, sodass keine erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild entstehen. 

Natura-2000-Gebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 

In Bezug auf das Schutzgut Mensch kann es aufgrund der Anlieferungen zu Lärmemissionen kommen. Die 
Ergebnisse des Lärmschutzgutachtens werden im weiteren Verfahren in die Unterlagen aufgenommen. 

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter werden nicht erwartet. 

der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

Schutzgut Fläche, Boden und Wasser: 

Insbesondere durch die Flächeninanspruchnahme und Veränderungen im Wasserregiment durch Versiegelun-

gen kommt es aufgrund des engen Wirkungsgefüges zwischen den Schutzgütern zu Veränderungen des Bo-

dens mit seinen natürlichen Bodenfunktionen sowie zu Veränderungen in der Grundwasserneubildung und zu 

einer Erhöhung des Oberflächenabflusses. Letzteres kann zu Überschwemmungen und Erosionen führen. 
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Schutzgut Pflanzen und Tiere, Natura 2000-Gebiete: 

Durch die Nutzung der natürlichen Ressourcen stehen infolge der veränderten Flächeninanspruchnahme 

durch eine Bebauung sowie die Beseitigung der Gehölzfläche zukünftig weniger Flächen als Lebensraum für 

Pflanzen und Tiere zur Verfügung. Zudem sind während der Bauzeit Beeinträchtigungen durch Lärm, Licht, 

Staub und Bewegungen von Fahrzeugen, Maschinen und Menschen zu erwarten. Gleichzeitig kommt es durch 

die Anlage von Grünflächen in diesen Bereichen zu einer Zunahme der Pflanzenvielfalt im Vergleich zur heuti-

gen landwirtschaftlichen Nutzung und damit zur Entstehung von neuen Lebensräumen für Pflanzen und Tiere.  

Schutzgut Klima/Luft, Landschaft/Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Bauliche Nutzungen wie Gebäude und Straßen heizen sich durch die Sonneneinstrahlung schneller und stärker 

auf und geben diese Wärme nicht so schnell wieder ab. Dadurch ist es in bebauten Gebieten wärmer als im 

Umland. Zudem ist die Luftfeuchte in bebauten Gebieten aufgrund weniger Vegetationsflächen geringer als in 

der freien Landschaft.  

Infolge der Flächeninanspruchnahme durch Bauflächen und Grünflächen kommt es zu einer vollständigen 

Neugestaltung der Landschaft innerhalb des Plangebietes. Aufgrund der Lage der Fläche zwischen der A 39 

und Siedlungsflächen entsteht keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.  

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter können sich durch unerwartete Funde ergeben. 

der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 

Gegenüber dem Bestand ist insbesondere aufgrund des Nutzungswandels mit einer Erhöhung der Licht- und 

Lärmemissionen und einer Zunahme optischer Reize zu rechnen.  

Innerhalb des Plangebietes ist nicht mit der Überschreitung der Grenzwerte gemäß 39. BImSchV durch Luft-

schadstoffemissionen aus dem Verkehrswesen zu rechnen. Auch klimarelevante Emissionen aus Feuerungs-

anlagen sind aufgrund der Größe des Plangebietes und der Auflagen aus der Gesetzgebung (EnEG, EEWärmeG, 

EEG, EnEV) nicht zu erwarten. 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Mit der Umsetzung des Plangebietes fallen bau- und betriebsbedingt Abfälle an, die auf geordneten Deponien 
zu entsorgen sind. Für diese Deponien müssen an anderer Stelle Flächen bereitgestellt werden. 

Bei der Versickerung von Niederschlagswasser besteht das Risiko von Nähr- und Schadstoffeinträgen. 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle 
oder Katastrophen) 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Bereich, in dem mit besonderen Katastrophenfällen zu rechnen 
ist. Bei Überschreitung geltender Richt- und Orientierungswerte bestehen gesundheitliche Gefahren für den 
Menschen. 

der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 

Das Plangebiet wird Teil eines bestehenden Gewerbegebietes. Ob kumulierende Lärmemissionen entstehen 
ist auf Ebene der konkreten Bauleitplanung zu prüfen. 

 

der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Pflanzen und Tiere passen sich so weit wie möglich an klimatische Veränderungen in ihrem Lebensraum an 
und weichen ungünstigen Lebensbedingungen aus. Aufgrund der Größe des Plangebietes und der vorhande-
nen Nutzung ist nicht davon auszugehen, dass heimische Pflanzenarten durch die Flächennutzung vertrieben 
werden.  
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Durch die Entwicklung des Plangebietes ist mit keiner erheblichen Änderung des Klimas zu rechnen. Auch steht 
die Planung in keinem direkten Kontext mit zu erwartenden Auswirkungen durch den Klimawandel. Das Plan-
gebiet liegt außerhalb von Bereichen, die durch Hochwasser und extreme Trockenheit o.ä. gefährdet sein 
könnten. Aufgrund der entstehenden Versiegelungen im Plangebiet sind im Rahmen von Starkregenereignis-
sen Überschwemmungen jedoch nicht auszuschließen. 

der eingesetzten Techniken und Stoffe 

Es gilt das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BImSchG). 

Bei Berücksichtigung der gesetzlichen Normen und Gesetze beim Umgang mit dem Boden und dem Einsatz 
geeigneter Maschinen können die Auswirkungen auf den Boden deutlich minimiert werden. 

Die Verwendung von Tausalzen auf Straßen- und Wegeflächen kann zu einer Anreicherung von Chloriden und 
Salzen im Boden und in Gewässern führen. Diese können langfristig angrenzende Vegetation schädigen. 

 

12.4 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung 

und zur Minimierung zu treffen. Diese umfassen: 

 den Schutz heimischer Tierarten durch Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Baufeldfreima-

chung und ggf. weitere Bauzeitenregelungen und/oder Ersatzlebensräume, 

 die Festsetzung einer möglichst hohen Bebauungsdichte zwecks flächensparender Siedlungsent-

wicklung bei gleichzeitiger Begrenzung der Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß (ins-

besondere über § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) sowie eine energiesparende Stellung und kompakte Bau-

weise der Gebäude, 

 die Berücksichtigung der Vorgaben des BauGB (§ 202 Schutz des humosen Oberbodens), der Bun-

desbodenschutzverordnung (BBodSchV § 12), des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG u.a. § 

7 Vorsorgepflicht) sowie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG u.a. § 2 und § 6),  

 die vollständige Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser im Plangebiet 

 die Schaffung von Grünstrukturen und verbindliche Regelungen zur Durchgrünung des Plangebie-

tes  

 eine Abschirmung der Bebauung zum südwestlich verlaufenden Wirtschaftsweg 

 die Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse vor Verkehrs- und Gewerbelärm durch ge-

eignete Schallschutzmaßnahmen. 

 Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die 

Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der 

Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gemäß § 15 DSchG der Grundstückseigentümer 

und der Leiter der Arbeiten. 

13 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Durch die 49. Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Erweiterung der Lagerflächen des südöst-

lichen Gewerbebetriebes planungsrechtlich ermöglicht. Eine mögliche Alternativfläche im Südosten 
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des Gewerbegebietes und nördlich der historischen Landwehr wird in Kapitel 5 der Begründung zur 

49. Änderung des Flächennutzungsplanes untersucht. 

14 Zusätzliche Angaben 

14.1 Merkmale der technischen Verfahren  

Methodische Grundlage für den Umweltbericht ist die Auswertung der vorhandenen Unterlagen sowie 

die planerische Einschätzung auf Basis dieser Unterlagen und einer Ortsbegehung mit Biotoptypenkar-

tierung. 

Das Prüfverfahren ist nicht technischer, sondern naturwissenschaftlicher Art. Die Geländeaufnahmen 

und Kartierungen wurden gemäß den landesplanerischen Hinweisen vorgenommen.  

14.2 Hinweise auf Schwierigkeiten, technische Lücken, fehlende Kenntnisse 

Bei der Zusammenstellung der umweltrelevanten Unterlagen ergaben sich bisher keine relevanten 

Schwierigkeiten. 

14.3 Beschreibung der Überwachungsmaßnahmen 

Nach § 4c Satz 1 BauGB muss die Kommune im Rahmen des ‚Monitorings‘ die vorhergesehenen erheb-

lichen nachteiligen Auswirkungen der Planung überwachen bzw. im Rahmen der Überwachung auch 

die entsprechenden unvorhergesehenen Auswirkungen ermitteln, um so in der Lage zu sein, ggf. ge-

eignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Hierzu sind folgende Überwachungsmaßnahmen geeignet: 

 Für den gesamten Geltungsbereich regelmäßige Überwachungstermine in kurzfristigen Ab-

ständen im Rahmen der Bauausführung bis zur Fertigstellung zur Überwachung der baube-

dingten Auswirkungen sowie gezielte Überprüfung bei entsprechenden Hinweisen aus der Be-

völkerung. 

 Für den gesamten Geltungsbereich unregelmäßige Überwachungstermine in mittel- bis lang-

fristigen Abständen zur Überwachung der anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen so-

wie gezielte Überprüfung bei entsprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung. 

 Die o.g. Überwachung erfolgt im Regelfall durch ‚Inaugenscheinnahme‘ und unter räumlicher 

Berücksichtigung unmittelbar angrenzender Flächen. 

Auf die rechtliche Zuständigkeit anderer Behörden, insbesondere der Bauaufsichtsbehörde im Zusam-

menhang mit der Vollzugskontrolle der Festsetzungen, wird hier besonders hingewiesen und diese 

bleibt unabhängig vom Monitoring unberührt. 

14.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Eine allgemein verständliche Zusammenfassung wird im Laufe des weiteren Verfahrens ergänzt. 

15 Weiteres Vorgehen 

 Abarbeitung der naturschutzfachlichen Eingriffsreglung im Rahmen eines in den Umweltbericht 

integrierten grünordnerischen Fachbeitrags 
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 Erläuterungen zu erforderlichen naturschutz- und artenschutzfachlichen Ausgleichsflächen und 

deren Zuordnung im Plangebiet 

 Ergänzung des Umweltberichts um eine allgemein verständliche Zusammenfassung 

16 Quellenverzeichnis 

Als Plangrund- bzw. -unterlagen wurden bisher verwendet: 

 Baugrunduntersuchung für den Neubau einer Lagerhalle in Bardowick, Büro für Bodenprüfung 

GmbH, Lüneburg 01.02.2023 

 Geoportal Lüneburg, http://geo.lklg.net/terraweb_openlayers/login-ol.htm?login=geopor-

tal&mobil=false 

 Landschaftsplan Samtgemeinde Bardowick 2021 [https://geo.lklg.net/terraweb_openlayers/lo-

gin-ol.htm?login=lp_bardowick&mobil=false, April 2023] 

 Landschaftsrahmenplan Landkreis Lüneburg 2017 [https://geo.lklg.net/terraweb_openlayers/lo-

gin-ol.htm?login=lrp&;mobil=false&size=mittel&mapWidth=1862&mapHeight=608, April 2023] 

 Niedersächsisches Bodeninformationssystem NIBIS, https://nibis.lbeg.de/cardomap3/ 

 

  

http://geo.lklg.net/terraweb_openlayers/login-ol.htm?login=geoportal&mobil=false
http://geo.lklg.net/terraweb_openlayers/login-ol.htm?login=geoportal&mobil=false
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/
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17 Billigung 

Der Rat der Samtgemeinde Bardowick hat den Teil I und Teil II der Begründung in der Sitzung 

 

am …….…………….………. gebilligt. 

 

 

Bardowick, den ……………..……….…. 

 

 

 

………………………………………………….. 

Der Samtgemeindebürgermeister                              Siegel 

 

       

 

Aufgestellt durch:  

 

 

 

 


